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A) SATZUNGEN,  VERORDNUNGEN  UND 
 BEKANNTMACHUNGEN 
 DER  REGION  HANNOVER  UND  DER
 LANDESHAUPTSTADT  HANNOVER

 Region Hannover

 Bekanntgabe des Ergebnisses der Vorprüfung gem. 
§ 5 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVPG) 

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und 
Verkehr – Geschäftsbereich Nienburg – hat bei mir die 
Planfeststellung für den Umbau der Anschlussstelle Neu-
stadt – Himmelreich (B6/B442) einschließlich Erneue-
rung der B442 – Überführung gemäß § 17 ff. Bundesfern-
straßengesetz beantragt
Für das Vorhaben ist eine Vorprüfung gemäß § 7 UVPG 
i. V. m. lfd. Nr. 14.6 der Liste der UVP-pflichtigen Vor-
haben erfolgt. Diese hat ergeben, dass aufgrund der Grö-
ßenordnung und Eigenart des Projektes erhebliche nach-
teilige Umweltauswirkungen nicht zu erwarten sind und 
ein Verfahren zur Umweltverträglichkeitsprüfung daher 
nicht durchgeführt wird. Die Gründe für die Entschei-
dung sind im niedersächsischen UVP-Portal (https://uvp.
niedersachsen.de/portal/) einsehbar.
Diese Entscheidung ist nicht selbständig anfechtbar.

Hannover, 29.01.2020

Region Hannover
Der Regionspräsident

Im Auftrage
Wesche

 Hinweis auf die Veröffentlichung der 3. Änderungs-
verordnung zur 19.Verordnung über Naturdenk-
mäler in der Region Hannover (Neuregelungsver-
ordnung)

Die Regionsversammlung der Region Hannover hat in ih-
rer Sitzung am 12.11.2019 die 3. Änderungsverordnung 
zur 19. Verordnung über Naturdenkmäler in der Region 
Hannover (Neuregelungsverordnung) vom 07.09.2010 
zur Festsetzung zehn neuer und Löschung sieben bishe-
riger Naturdenkmäler beschlossen. Die 3. Änderungsver-
ordnung ist im Gemeinsamen Amtsblatt für die Region 
Hannover und die Landeshauptstadt Hannover vom 
16.01.2020 auf den Seiten 26 bis 51 veröffentlicht worden 
und damit am 17.01.2020 in Kraft getreten.

Hannover, 28.01.2020

Region Hannover
Der Regionspräsident

Im Auftrag
Bormann

 Zweckvereinbarung zwischen der Region Hannover 
und der Stadt Ronnenberg

Zwischen 

der Region Hannover vertreten durch den Regionspräsi-
denten nachstehend Region genannt

und der Stadt Ronnenberg vertreten durch die Bürger-
meisterin nachstehend Kommune genannt

Präambel
Aufgrund von § 1 Abs. 1 Nr. 3 sowie § 5 des Niedersäch-
sischen Gesetzes über die kommunale Zusammenar-
beit (NKomZG) wird folgende Zweckvereinbarung zum 
Zweck der Übernahme von Rechnungsprüfungsaufgaben 
geschlossen:

§1
Gegenstand der Zweckvereinbarung

Gegenstand dieser Zweckvereinbarung ist die Über-
tragung der Prüfung in der Stadt Ronnenberg gemäß § 
155 I Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz 
(NKomVG), §§ 156, 157, 158 sowie ggf. weitere Aufgaben 
gemäß § 155 II NKomVG sowie § 154 I Satz 2 NKomVG 
auf das Rechnungsprüfungsamt (RPA) der Region.

§2
Durchführung der Zweckvereinbarung

(1) Mit der Zweckvereinbarung werden alle mit der Auf-
gabe verbundenen Rechte und Pflichten auf das RPA 
der Region übertragen. Insbesondere hat die Kom-
mune

 - den Jahresabschluss
 -  die Kassenanordnungen einschl. zahlungsbegrün-

dender Unterlagen
 - die Satzungen und Dienstanweisungen
 sowie weitere erforderliche Unterlagen zur Prüfung 

vorzulegen.
(2) Die Kommune sichert die Mitwirkung zur ordnungs-

gemäßen Erledigung des Auftrages zu, insbesondere 
durch die Übergabe bzw. die Kenntnisnahme der 
notwendigen Unterlagen; dabei ist das RPA der Re-
gion berechtigt, vor Ort Einblick in die prüfungsrele-
vanten Unterlagen und in die Programme der Kom-
mune zu nehmen. Die Kommune unterrichtet das 
RPA über alle Vorgänge und Umstände, die für die 
Ausführung des Prüfungsauftrages von Bedeutung 
sein können.

(3) Die Kommune stellt den Rechnungsprüfern einen 
geeigneten Arbeitsplatz vor Ort zur Verfügung.

(4) Das RPA unterrichtet die Kommune über die Ergeb-
nisse der ordentlichen und außerordentlichen Prü-
fungen.

§3
Kostenregelung / Fälligkeit

(1) Der durch die Prüfungen der Region entstehende 
Aufwand wird nach der Satzung über die Erhebung 
von Gebühren für die Tätigkeit des Rechnungsprü-
fungsamtes der Region Hannover abgerechnet und 
erstattet.

(2) Der Aufwand wird nachgewiesen bei den Vergabe-
prüfungen durch Einzelaufzeichnung und im Übri-
gen durch wochenweise Zusammenfassung der ge-
leisteten Prüfstunden.

(3) Die Rechnungslegung erfolgt für die Prüfung der Jah-
resrechnung nach Übergabe des Prüfungsberichtes, 
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für die Vergabe- und Kassenprüfung nach Abschluss 
der Prüfungen. Die Kostenerstattung ist einen Monat 
nach Zugang der Rechnung fällig.

§4
Dauer und Beendigung der Zweckvereinbarung

(1) Die Zweckvereinbarung gilt auf unbestimmte Zeit.
(2) Sie kann zum 31. Dezember des Jahres mit einer 

Kündigungsfrist von 6 Monaten gekündigt werden. 
Begonnene Prüfungen sind zu Ende zu führen. Die 
Kündigung bedarf der Schriftform. Für die Einhal-
tung der Frist ist der Eingang bei dem jeweiligen Ver-
tragspartner maßgebend.

§5
Zweckvereinbarungsanpassungen

Bei wesentlichen Änderungen der dieser Zweckverein-
barung zugrundeliegenden gesetzlichen oder sonstigen 
Bestimmungen werden die Beteiligten in Verhandlungen 
mit dem Ziel eintreten, die Zweckvereinbarung den ver-
änderten Verhältnissen anzupassen.

§ 6 
Schriftform und Salvatorische Klausel

(1) Alle die Zweckvereinbarung betreffenden Änderun-
gen zwischen Kommune und Region bedürfen zu ih-
rer Gültigkeit der Schriftform.

(2) Sollten Bestimmungen dieser Vereinbarung oder 
eine künftig in ihr aufgenommene Bestimmung 
ganz oder teilweise nicht rechtswirksam oder nicht 
durchführbar sein oder ihre Rechtswirksamkeit oder 
Durchführbarkeit später verlieren, so wird hierdurch 
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser 
Vereinbarung nicht berührt. Das gleiche gilt, soweit 
sich herausstellen sollte, dass die Vereinbarung eine 
Regelungslücke enthält. Die Parteien verpflichten 
sich, anstelle der unwirksamen oder undurchführba-
ren Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke eine 
Regelung zu treffen, die dem am nächsten kommt, 
was die Parteien gewollt haben oder nach dem Sinn 
der Vereinbarung bedacht hätten.

§7
Inkrafttreten

Diese Zweckvereinbarung tritt am Tage nach der öffentli-
chen Bekanntmachung in Kraft.

Hannover, den 10.01.2020       Ronnenberg, den 18.12.2019

      Hauke Jagau   Stephanie Harms
   Regionspräsident   Bürgermeisterin

Landeshauptstadt Hannover

 Bebauungspläne

Der Rat der Landeshauptstadt Hannover hat gemäß § 10 
Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Neufassung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) den nachstehen-
den Bebauungsplan als Satzung beschlossen.

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1865 

Arbeitstitel: Lehrter Straße / Gollstraße

Geltungsbereich:
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 
1865 umfasst die bisherigen Betriebsgrundstücke Lehrter 
Straße 61 sowie Gollstraße 4 der Fa. Autohaus Heyna so-
wie eine Zufahrt zur Sehnder Straße zwischen den Haus-
nummern 10 und 12.

Satzungsbeschluss am 19.12.2019 
Auslage in Zimmer 133, Tel. 168-40219 

Der vorstehende Bebauungsplan, die Begründung und 
die zusammenfassende Erklärung liegen gemäß § 10 Abs. 
3 BauGB in der Bauverwaltung Hannover, Rudolf-Hil-
lebrecht-Platz 1, in dem genannten Dienstraum aus und 
können dort während der Dienststunden von jedermann 
eingesehen werden; jeder kann über die Inhalte Auskunft 
verlangen.
Hiermit wird die fehlerhafte Bekanntmachung im ge-
meinsamen Amtsblatt von Region Hannover und der 
Landeshauptstadt Hannover Nr. 1 vom 09.01.2020 ge-
heilt, sie enthielt ein unrichtiges Datum des Satzungsbe-
schlusses. Mit dieser Bekanntmachung tritt der genannte 
Bebauungsplan nunmehr gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in 
Kraft. 
Es wird darauf hingewiesen, dass 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 BauGB beacht-

liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorganges 

unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb von einem 
Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber 
der Landeshauptstadt Hannover unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind.
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht 
und zugänglich unter http://www.hannover.de/Leben-
in-der-Region-Hannover/Verwaltungen-Kommunen/
Bekanntmachungen-Ausschreibungen/Gemeinsames-
Amtsblatt
Weiter ist der rechtsverbindliche Bebauungsplan im In-
ternet veröffentlicht und zugänglich unter https://uvp.
niedersachsen.de/

Hannover, den 23.01.2020 

Der Oberbürgermeister
In Vertretung
(Bodemann)
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B) SATZUNGEN  UND  BEKANNTMACHUNGEN 
DER  STÄDTE  UND  GEMEINDEN

 1. Stadt Gehrden

 Haushaltssatzung der Stadt Gehrden für die Haus-
haltsjahre 2020 und 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Gehrden in der 
Sitzung am 11.12.2019 folgende Haushaltssatzung be-
schlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 
wird

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

    

§ 1 a

Der Wirtschaftsplan des Netto-Regiebetriebes Sozialstation (mit Tagespflege) für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 
wird 

festgesetzt.

2020 2021

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf 31.575.100 Euro 32.573.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 38.151.000 Euro 39.105.000 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge 0 Euro 0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf 0 Euro 0 Euro

2. im Finanzhaushalt 
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 31.294.100 Euro 32.307.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 36.015.200 Euro 37.009.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 960.900 Euro 944.400 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 19.349.700 Euro 13.128.600 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 18.388.800 Euro 12.184.200 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 2.117.000 Euro 2.747.900 Euro

2020 2021

im Erfolgsplan mit Erträgen i.H.v. 1.439.500 Euro 1.467.700 Euro
Aufwendungen i.H.v. 1.480.700 Euro 1.511.100 Euro

im Finanzplan mit Einzahlungen i.H.v. 1.439.500 Euro 1.467.700 Euro
Auszahlungen i.H.v. 1.464.600 Euro 1.495.200 Euro

im Vermögensplan mit Einnahmen i.H.v. 16.100 Euro 15.900 Euro
Ausgaben i.H.v. 16.100 Euro 15.900 Euro

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 50.643.800 Euro 45.436.200 Euro
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 57.481.900 Euro 52.886.100 Euro
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2020 2021
1. Grundsteuer
1.1 für die land- und forst-

wirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A)

510 v.H. 510 v.H.

1.2 für die Grundstücke 
(Grundsteuer B)

510 v.H. 510 v.H.

2. Gewerbesteuer 420 v.H. 420 v.H.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Kreditermächtigung) wird 

für 2020 auf 18.388.800 Euro
und für 2021 auf 12.184.200 Euro

festgesetzt. 

§ 2 a

Im Vermögensplan der Sozialstation werden Kredite für 
Investitionen nicht veranschlagt. 

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veran-
schlagt.

§ 3 a

Verpflichtungsermächtigungen für den Netto-Regiebe-
trieb werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem in den Haushaltsjahren 
2020 und 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leis-
tung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden 
dürfen, wird 

für 2020 auf 20.000.000 Euro
und für 2021 auf 25.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 4 a

Der Höchstbetrag, bis zu dem in den Haushaltsjahren 
2020 und 2021 Liquiditätskredite durch die Sonderkasse 
für den Netto-Regiebetrieb Sozialstation zur rechtzeitigen 
Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen wer-
den dürfen, wird 

für 2020 auf 110.000 Euro
und für 2021 auf 110.000 Euro

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind 
durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushalts-
jahr 2020 und 2021 wie folgt festgesetzt:

§ 6 

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszah-
lungen sind als unerheblich im Sinne des § 117 NKomVG 
anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 25.000 Euro je Bu-
chungsstelle nicht überschreiten.
Die Wertgrenze gem. § 19 Abs. 4 KomHKVO für die ein-
seitige Deckungsfähigkeit zahlungswirksamer Aufwen-
dungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zugunsten 
von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder 
Finanzierungstätigkeit innerhalb eines Budgets wird auf 
25.000 Euro je Einzelfall festgesetzt.

Gehrden, den 12.12.19

Stadt Gehrden
Mittendorf

Bürgermeister

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 
2020 und 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die nach § 119 Abs. 4, § 120 Abs. 2 und nach § 122 Abs. 
2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch die Re-
gion Hannover am 27.01.2020 unter dem Aktenzeichen 
151421 erteilt worden.
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG 
vom 07. Februar 2020 bis zum 17. Februar in 30989 Gehr-
den, im Rathaus der Stadt Gehrden, Kirchstraße 1-3, Zim-
mer 2.11, während der Dienststunden zur Einsichtnahme 
öffentlich aus.

Gehrden, den 29.01.2020

Stadt Gehrden
Mittendorf

Bürgermeister

 2. Stadt Seelze

 Vereinbarung zur Übertragung der Aufgabe der Er-
stellung einer Bevölkerungsstatistik gemäß § 1 Abs. 
4 Niedersächsisches Statistikgesetz (NStatG)

 zwischen

 der Region Hannover, vertreten durch den Regionsprä-
sidenten, Hildesheimer Straße 20, 30169 Hannover,

 und

 der Stadt Seelze, vertreten durch den Bürgermeister,

 wird gem. § 1 Abs. 4 des Niedersächsischen Statistik-
gesetzes (NStatG) folgendes vereinbart:

Präambel

Mit diesem Vertrag sollen alle mit der Erfüllung der Auf-
gabe der örtlichen Durchführung des Zensus 2021 ver-
bundenen Rechte und Pflichten auf die Region Hannover 
übergehen. 
Dabei wird die Annahme zugrunde gelegt, dass die über-
tragende Gemeinde die maßgebende Einwohnerzahl für 
die örtliche Durchführung des Zensus 2021 erreicht.
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§ 1
Gegenstand des Vertrages

(1)  Die Stadt Seelze überträgt die ihr nach dem Nieder-
sächsischen Ausführungsgesetz zum Zensusgesetz 
2021 als Erhebungsstelle obliegenden Aufgaben der 
örtlichen Durchführung des registergestützten Zen-
sus 2021 auf die Region Hannover. 

(2)  Mit der Aufgabenübertragung wird die Stadt Seelze 
von ihrer Pflicht zur Aufgabenerfüllung befreit.

(3)  Soweit eine örtliche Zuständigkeit der Stadt Seelze 
für den Zensus 2021 nicht gegeben ist, gilt der Ver-
trag als nicht zustande gekommen.

§ 2
Mitwirkung

Die Stadt Seelze stellt der Region Hannover alle für die 
Durchführung der Aufgaben nach § 1 des Vertrages erfor-
derlichen Informationen zur Verfügung und unterstützt 
sie in allen Angelegenheiten zum Zensus 2021.

§ 3
Kostendeckung

(1)  Die Kosten für den Zensus 2021 werden von der Re-
gion Hannover aus der Finanzzuweisung des Landes 
beglichen. 

(2)  Tritt infolge der Aufgabenerfüllung bereits frühzeitig 
ein erheblichen Defizit auf, ist die Region Hannover 
berechtigt, Deckungsbeiträge zu erheben.

(3)  Sollte die Schlussrechnung ein Defizit ergeben, wird 
dieses nach dem in Absatz 5 genannten Finanzschlüs-
sel berechnet und der Region Hannover von der Stadt 
Seelze erstattet. 

(4)  Übersteigen die Finanzzuweisungen des Landes die 
in der Schlussrechnung festgestellten Kosten, werden 
diese nach dem in Abs. 5 genannten Finanzschlüssel 
an die Stadt Seelze ausgezahlt.

(5)  Kosten und Erstattungen werden nach einem Fi-
nanzschlüssel berechnet, der sich an dem Anteil der 
jeweiligen Kommune an dem Gesamtbetrag der Fi-
nanzzuweisungen des Landes bemisst.

§ 4
Vertragsdauer

(1)  Der Vertrag tritt am Tage nach der Bekanntmachung 
in Kraft. Die Aufgabenübertragung ist gemäß § 1 
Abs. 4 Satz 2 NStatG öffentlich bekanntzumachen.

(2)  Der Vertrag endet nach Abschluss der Aufgabe mit 
der schriftlichen Anzeige der Aufgabenerledigung 
durch die Region Hannover an die Stadt Seelze.

(3)  Eine ordentliche Kündigung wird ausgeschlossen.

§ 5
Salvatorische Klausel

(1)  Änderungen und Ergänzungen des Vertrages sowie 
andere Vereinbarungen, die den Inhalt dieses Ver-
trages berühren, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. Sollten einzelne Bestimmungen des Ver-
trages ganz oder teilweise unwirksam sein, so bleiben 
die übrigen Teile des Vertrages wirksam.

(2)  Die Vertragsparteien verpflichten sich, unwirksame 
Bestimmungen durch andere zulässige Regelungen 
zu ersetzen, die dem erstrebten rechtlichen und wirt-
schaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmungen 
möglichst weitgehend entsprechen.

(3)  Sollten bei der Durchführung des Vertrages ergän-
zende Bestimmungen notwendig werden, so ver-
pflichten sich die Vertragspartner, die erforderlichen 

Vereinbarungen in dem Sinne zu treffen, in welchem 
sie bei Abschluss des Vertrages getroffen worden wä-
ren. Das gleiche gilt, wenn einzelne Bestimmungen 
dieses Vertrages gesetzlichen Regelungen widerspre-
chen.

(4)  Die Änderung des Vertrages bedarf nur dann der öf-
fentlichen Bekanntmachung, wenn der Kreis der Be-
teiligten oder der Bestand der von der Vereinbarung 
erfassten Aufgaben geändert wird.

Hannover, den 17.12.2019               Seelze, den 08.01.2020

Region Hannover          Stadt Seelze 

Der Regionspräsident                          Der Bürgermeister 
       Hauke Jagau                    Detlef Schallhorn 
               

C) SONSTIGE BEKANNTMACHUNGEN

 Kirchenamt Hildesheim

  Friedhofsordnung (FO)

für die im Gebiet der Stadt Sehnde gelegenen Friedhöfe in 
den Ortschaften Müllingen und Wirringen der Ev.-luth. 
Kirchengemeinde Zwölf-Apostel Sarstedt-Land in Alger-
missen

Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung 
kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 
13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) hat der 
Kirchenvorstand der Ev.-luth. Kirchengemeinde Zwölf-
Apostel Sarstedt-Land in Algermissen am 03.12.2019 fol-
gende Friedhofsordnung beschlossen:
Der Friedhof ist die Stätte, an der die Verstorbenen zur 
letzten Ruhe gebettet werden. Er ist mit seinen Gräbern 
ein sichtbares Zeichen der Vergänglichkeit des Menschen. 
Er ist zugleich ein Ort, an dem die Kirche die Botschaft 
verkündet, dass Christus dem Tode die Macht genommen 
hat und denen, die an ihn glauben, das ewige Leben geben 
wird. Aus dieser Erkenntnis und in dieser Gewissheit er-
halten Arbeit und Gestaltung auf dem Friedhof Richtung 
und Weisung.

Inhaltsübersicht

I. Allgemeine Vorschriften
§ 1 Geltungsbereich und Friedhofszweck
§ 2 Friedhofsverwaltung
§ 3 Schließung und Entwidmung

II. Ordnungsvorschriften
§ 4  Öffnungszeiten
§ 5  Verhalten auf dem Friedhof
§ 6  Dienstleistungen

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften
§ 7  Anmeldung einer Bestattung
§ 8  Beschaffenheit von Särgen und Urnen
§ 9  Ruhezeiten
§ 10  Umbettungen und Ausgrabungen

IV. Grabstätten
§ 11  Allgemeines
§ 12  Reihengrabstätten
§ 12a Rasenreihengrabstätten
§ 13  Wahlgrabstätten
§ 13a Rasenwahlgrabstätten
§ 14  Urnenreihengrabstätten (nur in Müllingen)
§ 15  Urnenwahlgrabstätten(nur in Müllingen)



– 71 –

Gemeinsames Amtsblatt für die Region Hannover und die Landeshauptstadt Hannover Nr. 5/2020

§ 16  Rückgabe von Wahlgrabstätten
§ 17  Bestattungsverzeichnis

V. Gestaltung von Grabstätten und Grabmalen
§ 18 Gestaltungsgrundsatz
§ 19  Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen und 

anderen Anlagen

VI. Anlage und Pflege von Grabstätten
§ 20 Allgemeines
§ 21 Grabpflege, Grabschmuck
§ 22 Vernachlässigung

VII. Grabmale und andere Anlagen
§ 23 Errichtung und Änderung von Grabmalen
§ 24 Mausoleen und gemauerte Grüfte
§ 25 Entfernung
§ 26 Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale

VIII. Leichenräume und Trauerfeiern
§ 27 Leichenhalle
§ 28 Benutzung der Friedhofskapelle 

IX. Haftung und Gebühren
§ 29 Haftung
§ 30 Gebühren

X. Schlussvorschriften
§ 31 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

I. Allgemeine Vorschriften

§ 1 
Geltungsbereich und Friedhofszweck

(1)  Diese Friedhofsordnung gilt für die im Gebiet der 
Stadt Sehnde gelegenen Friedhöfe der Ev.-luth. Kir-
chengemeinde Zwölf-Apostel Sarstedt-Land in ihrer 
jeweiligen Größe.  

 Der Friedhof Müllingen umfasst zurzeit das Flur-
stück 154 Flur 11 Gemarkung Müllingen in Größe 
von 0,2040 ha. Eigentümerin des Flurstücks ist die 
Ev.-luth. Kirchengemeinde Zwölf-Apostel Sarstedt-
Land. 

 Der Friedhof Wirringen umfasst zurzeit die Flurstü-
cke 109 und 110/2 Flur 3 Gemarkung Wirringen in 
Größe von insgesamt 0,1320 ha. Eigentümerin der 
Flurstücke ist die Stadt Sehnde. 

(2)  Die Friedhöfe dienen der Bestattung der Personen, 
die bei ihrem Ableben ihren Wohnsitz in der Ev.-
luth. Kirchengemeinde Zwölf-Apostel Sarstedt-Land 
in Algermissen (mit allen 13 Ortschaften der Kir-
chengemeinde) hatten, sowie derjenigen, die bei ih-
rem Tode ein Recht auf Bestattung in einer bestimm-
ten Grabstätte besaßen. Die Friedhöfe dienen auch 
der Bestattung von Fehlgeborenen und Ungeborenen 
i.S.d. Niedersächsischen Bestattungsgesetzes. 

(3)  Andere Bestattungen bedürfen der vorherigen Zu-
stimmung der Friedhofsverwaltung.

§ 2 
Friedhofsverwaltung

(1)  Der Friedhof ist eine unselbständige Anstalt des öf-
fentlichen Rechts. Er wird vom Kirchenvorstand ver-
waltet (Friedhofsverwaltung).

(2)  Die Verwaltung des Friedhofs richtet sich nach dieser 
Friedhofsordnung sowie den sonstigen kirchlichen 
und staatlichen Vorschriften.

(3) Mit der Wahrnehmung der Friedhofsverwaltung 
kann der Kirchenvorstand einzelne Personen, einen 

Ausschuss oder eine kirchliche Verwaltungsstelle be-
auftragen.

(4)  Erforderliche personenbezogene Daten im Zusam-
menhang mit einer Bestattung, Verleihung, Verlän-
gerung oder Übertragung des Nutzungsrechts an 
einer Grabstätte, einer Anzeige zur Errichtung eines 
Grabmals oder anderer Anlagen, dem Tätigwerden 
von Dienstleistungserbringern sowie mit der Erhe-
bung von Gebühren und Entgelten dürfen für den 
jeweiligen Zweck erhoben, verarbeitet und genutzt 
werden.

§ 3 
Schließung und Entwidmung

(1)  Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile und einzel-
ne Grabstätten können aus einem wichtigen Grund 
beschränkt geschlossen, geschlossen und entwidmet 
werden.

(2)  Nach der beschränkten Schließung dürfen keine 
neuen Nutzungsrechte mehr verliehen werden. Ei-
ne Verlängerung von bestehenden Nutzungsrechten 
darf lediglich zur Anpassung an die Ruhezeit erfol-
gen. Bestattungen dürfen nur noch in Grabstätten 
stattfinden, an denen im Zeitpunkt der beschränkten 
Schließung noch Nutzungsrechte bestehen, sofern 
die Grabstätten noch nicht belegt sind oder sofern zu 
dem genannten Zeitpunkt die Ruhezeiten abgelau-
fen waren. Grabstellen, an denen die Ruhezeit nach 
dem Zeitpunkt der beschränkten Schließung abläuft, 
dürfen nicht neu belegt werden. Eingeschränkt wer-
den kann auch der Kreis der Bestattungsberechtig-
ten. Ausnahmen von dieser Einschränkung kann die 
Friedhofsverwaltung im Einzelfall zur Vermeidung 
unbilliger Härten bei bestehenden Nutzungsrechten 
zulassen

(3)  Nach der Schließung dürfen Bestattungen nicht mehr 
vorgenommen werden

(4)  Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als 
Ruhestätte der Verstorbenen aufgehoben. Die Ent-
widmung wird erst ausgesprochen, wenn keine Nut-
zungsrechte mehr bestehen, sämtliche Ruhezeiten 
abgelaufen sind und eine angemessene Pietätsfrist 
vergangen ist.

II. Ordnungsvorschriften

§ 4 
Öffnungszeiten

(1)  Die Friedhöfe sind ständig für den Besuch geöffnet.
(2)  Aus besonderem Anlass können die Friedhöfe ganz 

oder teilweise für den Besuch vorübergehend ge-
schlossen werden.

§ 5 
Verhalten auf dem Friedhof

(1)  Jede Person hat sich auf dem Friedhof der Würde des 
Ortes entsprechend zu verhalten und Äußerungen, 
die sich in verletzender Weise gegen den christlichen 
Glauben oder die evangelische Kirche richten, zu un-
terlassen. Die Anordnungen des Friedhofspersonals 
sind zu befolgen. Die Friedhofsverwaltung kann Per-
sonen, die der Friedhofsordnung zuwiderhandeln, 
das Betreten des Friedhofs untersagen.

(2)  Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet:
 a) die Wege mit Fahrzeugen oder Rollschuhen, In-

linern, Skateboards aller Art – ausgenommen 
Kinderwagen, Rollstühle, Handwagen sowie Fahr-
zeuge der Friedhofsverwaltung und der für den 
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Friedhof zugelassenen Dienstleistungserbringer - 
zu befahren,

 b) Waren aller Art zu verkaufen sowie Dienstleistun-
gen anzubieten,

 c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer 
Bestattung störende Arbeiten auszuführen,

 d) Film-, Ton-, Video– und Fotoaufnahmen, außer 
zu privaten Zwecken, zu erstellen und zu verwer-
ten,

 e) Druckschriften und andere Medien (z.B. CD, 
DVD) zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, 
die im Rahmen der Bestattungsfeier notwendig 
und üblich sind,

 f) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür be-
stimmten Stellen abzulagern oder mitgebrachten 
Unrat zu entsorgen,

 g) fremde Grabstätten und die Friedhofsanlagen 
außerhalb der Wege zu betreten, zu beschädigen 
oder zu verunreinigen,

 h) Tiere, mit Ausnahme von Blindenhunden, mitzu-
bringen.

(3)  Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, 
soweit die Interessen Anderer nicht beeinträchtigt 
werden.

(4)  Besondere Veranstaltungen auf dem Friedhof bedür-
fen der vorherigen Zustimmung der Friedhofsver-
waltung.

§ 6 
Dienstleistungen

(1) Dienstleistungserbringer (Bildhauer, Steinmetze, 
Gärtner, Bestatter usw.) haben die für den Friedhof 
geltenden Bestimmungen zu beachten. 

(2)  Tätig werden dürfen nur solche Dienstleistungser-
bringer, die fachlich geeignet und in betrieblicher 
und personeller Hinsicht zuverlässig sind.

(3)  Dienstleistungserbringern kann die Ausübung ihrer 
Tätigkeit von der Friedhofsverwaltung auf Zeit oder 
auf Dauer untersagt werden, wenn der Dienstleis-
tungserbringer nach vorheriger Mahnung gegen für 
den Friedhof geltende Bestimmungen verstoßen hat. 
Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist eine Mah-
nung entbehrlich.

(4)  Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und 
Materialien dürfen auf dem Friedhof nur vorüberge-
hend und nur an Stellen gelagert werden, an denen 
sie nicht hindern. Die Arbeits- und Lagerplätze sind 
nach Beendigung der Tagesarbeit zu säubern und in 
einem ordnungsgemäßen Zustand zu verlassen und 
bei Unterbrechung der Tagesarbeit so herzurichten, 
dass eine Behinderung Anderer ausgeschlossen ist. 
Die Dienstleistungserbringer dürfen auf dem Fried-
hof keinen Abraum lagern. Geräte von Dienstleis-
tungserbringern dürfen nicht an oder in den Wasser- 
entnahmestellen des Friedhofs gereinigt werden.

(5)  Dienstleistungserbringer haften gegenüber dem 
Friedhofsträger für alle Schäden, die sie im Zu-
sammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof 
schuldhaft verursachen.

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften

§ 7 
Anmeldung einer Bestattung

(1)  Eine Bestattung ist unter Vorlage der gesetzlich vor-
geschriebenen Unterlagen rechtzeitig auf dem Vor-
druck Grabnutzungserklärung der Kirchengemeinde 
bei der Friedhofsverwaltung anzumelden. Dabei ist 
mitzuteilen, wer die Bestattung leiten wird und wer 
sonst bei der Bestattung (einschließlich Trauerfeier) 
gestaltend mitwirken wird.

(2)  Die Friedhofsverwaltung kann die Person, die die 
Bestattung leiten oder bei der Bestattung gestaltend 
mitwirken soll, ausschließen, wenn sie verletzende 
Äußerungen gegen den christlichen Glauben oder 
die evangelische Kirche getan hat und eine Wieder-
holung zu erwarten ist.

(3)  Vor einer Bestattung in einer Wahlgrabstätte, an der 
ein Nutzungsrecht verliehen ist, ist das Nutzungs-
recht nachzuweisen.

(4)  Die Friedhofsverwaltung setzt im Benehmen mit der 
antragstellenden Person Ort und Zeit der Bestattung 
fest. Die Wünsche der Angehörigen sollen dabei nach 
Möglichkeit berücksichtigt werden.

§ 8 
Beschaffenheit von Särgen und Urnen

(1)  Erdbestattungen sind nur in geschlossenen, feuch-
tigkeitshemmenden Särgen zulässig. Von der Sarg-
pflicht nach Satz 1 kann die untere Gesundheitsbe-
hörde Ausnahmen zulassen, wenn in der zu bestat-
tenden Person ein wichtiger Grund vorliegt und ein 
öffentlicher Belang nicht entgegensteht. 

(2)  Für Erdbestattungen darf kein Sarg verwendet wer-
den, der geeignet ist, nachhaltig die physikalische, 
chemische oder biologische Beschaffenheit des Bo-
dens oder des Grundwassers zu verändern oder der 
die Verwesung der Leiche nicht innerhalb der festge-
setzten Ruhefrist ermöglicht.

(3)  Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und 
im Mittelmaß 0,65 m breit sein. Für größere Särge 
ist die Zustimmung der Friedhofsverwaltung bei der 
Anmeldung der Bestattung einzuholen. 

(4)  Für Sargauskleidungen, Leichenhüllen und Leichen-
bekleidungen gelten die Anforderungen des Absatzes 
2 entsprechend. 

(5)  Für die Bestattung in zugänglichen, ausgemauerten 
Grüften sind nur Metallsärge oder Holzsärge mit Me-
talleinsatz zugelassen, die luftdicht verschlossen sind.

(6)  Es dürfen keine Urnen, Überurnen oder Schmuck- 
 urnen verwendet werden, die aus Kunststoffen oder 
sonstigen nicht verrottbaren Werkstoffen hergestellt 
oder die geeignet sind, nachhaltig die physikalische, 
chemische oder biologische Beschaffenheit des Bo-
dens oder des Grundwassers zu verändern.

§ 9 
Ruhezeiten

Die Ruhezeit für Leichen und Aschen beträgt 25 Jahre.

§ 10
Umbettungen und Ausgrabungen

(1)  Umbettungen dürfen zur Wahrung der Totenruhe 
grundsätzlich nicht vorgenommen werden.

(2)  Leichen und Aschenreste in Urnen dürfen vor Ablauf 
der Ruhezeit nur mit Genehmigung der unteren Ge-
sundheitsbehörde ausgegraben oder umgebettet wer-
den. 

(3)  Die berechtigte Person hat sich gegenüber der Fried-
hofsverwaltung schriftlich zu verpflichten, alle Kos-
ten zu übernehmen, die bei der Umbettung durch 
Beschädigung und Wiederinstandsetzung gärtneri-
scher oder baulicher Anlagen an Nachbargrabstätten 
oder Friedhofsanlagen entstehen.

(4) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird 
durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder ge-
hemmt.

(5)  Grabmale, andere Anlagen, ihr Zubehör und Pflan-
zen können umgesetzt werden, wenn Gestaltungsbe-
stimmungen des neuen Grabfeldes nicht entgegen-
stehen.
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 IV. Grabstätten

§ 11
Allgemeines

(1)  Folgende Arten von Grabstätten stehen zur Verfü-
gung:

 a) Reihengrabstätten   (§ 12),
 b) Rasenreihengrabstätten  (§ 12a),
 c) Wahlgrabstätten   (§ 13),
 d) Rasenwahlgrabstätten  (§ 13a),
 e) Urnenreihengrabstätten
  (nur in Müllingen)   (§ 14),
 f) Urnenrasenwahlgrabstätten  (§ 15a).
(2)  Die Grabstätten bleiben im Eigentum des Friedhof-

strägers. An ihnen werden nur öffentlich-rechtliche 
Nutzungsrechte nach Maßgabe dieser Ordnung in 
der jeweils geltenden Fassung verliehen. Ein Nut-
zungsrecht kann jeweils nur einer einzelnen Person, 
nicht mehreren Personen zugleich zustehen. Nut-
zungsberechtigte Personen haben jede Änderung ih-
rer Anschrift der Friedhofsverwaltung mitzuteilen.

(3)  Rechte an Reihengrabstätten werden nur im To-
desfall vergeben. Ein Anspruch auf Verleihung oder 
Wiedererwerb eines Nutzungsrechtes an einer Grab-
stätte in bestimmter Lage sowie auf Unveränderlich-
keit der Umgebung besteht nicht.

(4)  In einer Grabstelle darf grundsätzlich nur eine Leiche 
oder Asche bestattet werden. Eine verstorbene Mut-
ter und ihr gleichzeitig - bei oder kurz nach der Ge-
burt - verstorbenes Kind oder zwei gleichzeitig ver-
storbene Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
dürfen in einer Grabstelle bestattet werden.

(5)  In einer bereits belegten Wahl- oder Urnenwahl-
grabstelle darf zusätzlich eine Asche bestattet wer-
den, wenn die bereits bestattete Person der Ehegatte 
oder die Ehegattin oder der Lebenspartner oder die 
Lebenspartnerin nach dem Gesetz über die eingetra-
gene Lebenspartnerschaft oder ein naher Verwandter 
war

(6)  Bei neu anzulegenden Grabstätten sollen die Grab-
stellen etwa folgende Größe haben:

 a) für Särge von Kindern: 
  Länge: 1,50 m Breite: 0,90 m,
             von   Erwachsenen: 
  Länge: 2,50 m Breite: 1,20 m,
 b) für Urnen:
  Länge: 1,00 m Breite: 0,50 m.
 Für die bisherigen Grabstätten gelten die übernom-

menen Maße. Im Einzelnen ist der Gestaltungsplan 
für den Friedhof maßgebend.

(7) Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Ober-
kante Sarg bis Erdoberfläche (ohne Grabhügel) 0,90 
m, von der Oberkante Urne bis Erdoberfläche 0,50 
m. Die Gräber für Erdbestattungen müssen vonein-
ander durch mindestens 0,30 m starke Erdwände ge-
trennt sein.

(8)  Ein Grab darf nur von Personen ausgehoben und 
zugefüllt werden, die dafür von der Friedhofsverwal-
tung bestimmt oder zugelassen sind.

(9)  Die nutzungsberechtigte Person muss Grabzubehör 
(Grabmal, Einfassung, Lampen, Vasen, Großgehölze 
usw.), soweit erforderlich, vor der Bestattung auf ihre 
Kosten entfernen. Über das Erfordernis entscheidet 
die Friedhofsverwaltung.

(10) Kommt die nutzungsberechtigte Person ihrer Ver-
pflichtung aus Absatz 9 nicht nach und muss beim 
Ausheben des Grabes das Grabzubehör von dem 
Friedhofsträger entfernt werden, sind die dadurch 
entstehenden Kosten von der nutzungsberechtigten 
Person dem Friedhofsträger zu erstatten. Ein An-

spruch auf Wiederverwendung herausgenommener 
Pflanzen besteht nicht.

§ 12
Reihengrabstätten

(1)  Reihengrabstätten sind Grabstätten mit einer Grab-
stelle für eine Erdbestattung, die anlässlich einer Be-
stattung der Reihe nach für die Dauer der Ruhezeit 
vergeben werden. Das Nutzungsrecht kann nicht ver-
längert werden. 

(2)  Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen 
davon wird sechs Monate vor Ablauf der Ruhezeit 
durch ein Hinweisschild auf dem betreffenden Grab-
feld bekannt gemacht.

§ 12 a
Rasenreihengrabstätten

(1) Rasenreihengrabstätten sind Reihengrabstätten mit 
einer Grabstelle für eine Erd- oder Urnenbestattung, 
deren Pflege die Friedhofsverwaltung oder ein durch 
die Friedhofsverwaltung beauftragter Dritter über-
nimmt.

(2)  Die Gestaltung hat mit einer im Boden liegenden 
Gedenkplatte mit den Maßen (Tiefe x Breite x Stär-
ke) 30 cm x 40 cm x 6-8 cm, die mindestens den 
Namen, ggf. den Geburtsnamen sowie das Geburts- 
und Sterbejahr des Verstorbenen enthält, zu erfol-
gen. Das Setzen erfolgt auf Veranlassung und Kosten 
des Nutzungsberechtigten. Wegen der notwendigen 
Rasenpflege sind die Errichtung von anderen Grab-
malen und Einfassungen, das Anbringen von erha-
benen Schriftzeichen auf der Gedenkplatte sowie das 
Abstellen von Grab- und Blumenschmuck auf der 
Grabstätte nicht zulässig. Es besteht die Möglichkeit, 
Grab- und Blumenschmuck an den dafür vorgesehe-
nen Plätzen abzulegen. Während der mähfreien Zeit 
in den Monaten November bis März können kleinere 
Sträuße oder Gestecke direkt auf die Namensplatte 
gelegt werden.

(3)  Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas an-
deres ergibt, gelten die Vorschriften für Reihengrab-
stätten auch für pflegefreie Rasenreihengrabstätten.

§ 13
Wahlgrabstätten

(1)  Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattun-
gen, die mit einer oder mehreren Grabstellen verge-
ben werden. Die Dauer des Nutzungsrechtes beträgt 
25 Jahre, vom Tage der Verleihung an gerechnet. 

(2)  Das Nutzungsrecht kann mit Ausnahme der Fälle 
nach § 3 Absatz 2 auf Antrag für die gesamte Wahl-
grabstätte um bis zu 25 Jahre verlängert werden. Die 
Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, zur recht-
zeitigen Stellung eines Verlängerungsantrages aufzu-
fordern. Bei einer Bestattung verlängert sich das Nut-
zungsrecht für die gesamte Wahlgrabstätte bis zum 
Ablauf der Ruhezeit. Die Gebühren für die Verlänge-
rung richten sich nach der jeweiligen Gebührenord-
nung.

(3)  In einer Wahlgrabstätte dürfen die nutzungsberech-
tigte Person und folgende Angehörige bestattet wer-
den: 

 a) Ehegatte,
 b) Lebenspartner oder Lebenspartnerin nach dem 

Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft,
 c) Kinder, Stiefkinder sowie deren Ehegatten,
 d) Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer 

Väter oder Mütter,
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 e) Eltern, 
 f) Geschwister,
 g) Stiefgeschwister,
 h) die nicht unter Buchstaben a) bis g) fallenden Er-

ben.
 Grundsätzlich entscheidet die nutzungsberechtigte 

Person, wer von den bestattungsberechtigten Perso-
nen bestattet wird. Kann nach dem Tode einer be-
stattungsberechtigten Person die Entscheidung der 
nutzungsberechtigten Person der Friedhofsverwal-
tung nicht rechtzeitig vor der Bestattung mitgeteilt 
werden, so ist die Friedhofsverwaltung nach pflicht-
gemäßer Prüfung berechtigt, die Bestattung zuzulas-
sen. Die Bestattung anderer, auch nichtverwandter 
Personen bedarf eines Antrags der nutzungsberech-
tigten Person und der Genehmigung der Friedhofs-
verwaltung.

(4)  Die nutzungsberechtigte Person kann zu ihren Leb-
zeiten ihr Nutzungsrecht auf eine der in Absatz 3 
Buchstaben a) bis h) genannten Personen übertra-
gen; zur Rechtswirksamkeit der Übertragung sind 
schriftliche Erklärungen der bisherigen und der neu-
en nutzungsberechtigten Person sowie die schriftli-
che Genehmigung der Friedhofsverwaltung erforder-
lich.

(5)  Die nutzungsberechtigte Person soll der Friedhofs-
verwaltung schriftlich mitteilen, auf welchen ihrer 
bestattungsberechtigten Angehörigen das Nutzungs-
recht nach ihrem Tode übergehen soll. Eine schriftli-
che Einverständniserklärung der Rechtsnachfolgerin 
oder des Rechtsnachfolgers ist beizubringen. Hat 
die nutzungsberechtigte Person nicht bestimmt, auf 
wen das Nutzungsrecht nach ihrem Tode übergehen 
soll, so geht das Nutzungsrecht an die nach Absatz 3 
bestattungsberechtigten Angehörigen in der dort ge-
nannten Reihenfolge über. Dabei steht das Nutzungs-
recht innerhalb der einzelnen Gruppen der jeweils 
ältesten Person zu. Der Rechtsnachfolger oder die 
Rechtsnachfolgerin hat der Friedhofsverwaltung auf 
deren Verlangen nachzuweisen, dass er neuer Nut-
zungsberechtigter oder sie neue Nutzungsberechtigte 
ist. Ist der Rechtsnachfolger oder die Rechtsnach-
folgerin nicht daran interessiert, das Nutzungsrecht 
zu behalten, so kann er oder sie das Nutzungsrecht 
auf eine andere der in Absatz 3 genannten Personen 
oder, wenn eine solche nicht vorhanden ist, auf ei-
ne Person übertragen, die aufgrund ihres oder seines 
Nutzungsrechtes bestattungsberechtigt nach Absatz 3 
geworden ist. Für die Übertragung gilt Absatz 4.

§ 13 a
Rasenwahlgrabstätten

(1)  Rasenwahlgrabstätten sind Wahlgrabstätten mit zwei 
Grabstellen für Erd- oder Urnenbestattungen. Bei 
der zweiten Bestattung muss die gesamte Grabstätte 
an die neue Ruhezeit angepasst werden. 

 Verlängerungen nach § 11 Abs. 2 Satz 1 sind nicht 
möglich. Nach Ablauf der Ruhezeit für die zuletzt 
beigesetzte Leiche oder Asche fallen die Rasenwahl-
grabstätten dem Friedhofsträger zur freien Benut-
zung wieder zu.

(2)  Die Gestaltung hat mit einer im Boden liegenden Ge-
denkplatte mit den Maßen (Tiefe x Breite x Stärke) 
30 cm x 40 cm x 6-8 cm, die den Namen, ggf. den Ge-
burtsnamen sowie das Geburts- und Sterbejahr des 
Verstorbenen enthält, zu erfolgen. Das Setzen erfolgt 
auf Veranlassung und Kosten des Nutzungsberech-
tigten. Wegen der notwendigen Rasenpflege sind die 
Errichtung von anderen Grabmalen und Einfassun-
gen, das Anbringen von erhabenen Schriftzeichen auf 

der Gedenkplatte sowie das Abstellen von Grab- und 
Blumenschmuck auf der Grabstätte nicht zulässig. Es 
besteht die Möglichkeit, Grab- und Blumenschmuck 
an den dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen. Wäh-
rend der mähfreien Zeit in den Monaten November 
bis März können kleinere Sträuße oder Gestecke di-
rekt auf die Namensplatte gelegt werden.

(3)  Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas 
anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Wahlgrab-
stätten auch für Rasenwahlgrabstätten.

§ 14 
Urnenreihengrabstätten (nur Friedhof Müllingen)

(1)  Urnenreihengrabstätten werden zur Bestattung von 
Aschen vergeben. In einer Urnenreihengrabstätte 
darf nur eine Asche bestattet werden.

(2)  Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas an-
deres ergibt, gelten für Urnenreihengrabstätten auch 
die Vorschriften für Reihengrabstätten.

§ 15
Urnenwahlgrabstätten (nur Friedhof Mülligen)

(1) Urnenwahlgrabstätten werden mit zwei Grabstellen 
zur Bestattung von Aschen für die Dauer von 25 Jah-
ren vergeben. Bei der zweiten Bestattung muss die 
gesamte Grabstätte an die neue Ruhezeit angepasst 
werden.

(2)  Verlängerungen nach § 11 Abs. 2 Satz 1 sind nicht 
möglich. Nach Ablauf der Ruhezeit für die zuletzt 
beigesetzte Urne fallen die Urnenwahlgrabstätten 
dem Friedhofsträger zur freien Benutzung wieder zu.

(3)  Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas 
anderes ergibt, gelten für Urnenwahlgrabstätten auch 
die Vorschriften für Wahlgrabstätten.

§ 16 
Rückgabe von Wahlgrabstätten

(1)  Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann 
jederzeit, an teilbelegten Grabstätten erst nach Ab-
lauf der letzten Ruhezeit, zurückgegeben werden. Die 
Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte zulässig. 
Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung.

(2)  Bei der Rückgabe von Nutzungsrechten an Wahl-
grabstätten besteht kein Anspruch auf Gebührener-
stattung. 

(3)  Die Friedhofsverwaltung kann mit den Nutzungs-
berechtigten übergroßer Wahlgrabstätten (Wahl-
grabstätten mit mehr als 4 Grabstellen) besondere 
schriftliche Vereinbarungen über die künftige Nut-
zung abschließen. Ein Anspruch auf Abschluss von 
derartigen Vereinbarungen besteht nicht.

§ 17 
Bestattungsverzeichnis

Die Friedhofsverwaltung führt über alle Bestattungen ein 
Verzeichnis, welches die Namen der Bestatteten, die Art 
und Lage der Grabstätten, die Dauer der Ruhezeiten und 
die Daten der Nutzungsberechtigten beinhaltet. 
 

V. Gestaltung von Grabstätten und Grabmalen

§ 18 
Gestaltungsgrundsatz

Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umgebung 
anzupassen, dass der Friedhofszweck und die Würde des 
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Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Ge-
samtanlage gewahrt werden. 

§ 19
Gestaltung und Standsicherheit von 

Grabmalen und anderen Anlagen

(1)  Grabmale und andere Anlagen dürfen nicht so gestal-
tet werden, dass sie eine Verunstaltung des Friedhofes 
bewirken oder Friedhofsbesucher in ihrer Andacht 
stören können. Die Gestaltung darf sich ferner nicht 
gegen den christlichen Glauben richten. Im Übrigen 
gilt § 18 entsprechend. Werkstattbezeichnungen dür-
fen nur unten an der Seite oder Rückseite eines Grab-
mals in unauffälliger Weise angebracht werden.

(2)  Es sollen nur Grabmale einschließlich anderer Anla-
gen errichtet werden, die nachweislich in der Wert-
schöpfungskette ohne ausbeuterische Kinderarbeit 
im Sinne des „Übereinkommens 182 der Internati-
onalen Arbeitsorganisation (ILO) über das Verbot 
und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit“ hergestellt 
sind.

(3)  Grabmale und andere Anlagen sind dauernd in wür-
digem und verkehrssicherem Zustand zu halten. 
Hierfür sind die nutzungsberechtigten Personen ver-
antwortlich.

(4)  Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, ande-
ren Anlagen oder Teilen davon gefährdet, sind die für 
die Unterhaltung verantwortlichen nutzungsberech-
tigten Personen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu 
schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann der Friedhofs-
träger auf Kosten der nutzungsberechtigten Personen 
Sicherungsmaßnahmen treffen (z.B. Absperrungen, 
Umlegen von Grabmalen). Wird der ordnungswid-
rige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der 
Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer festzuset-
zenden angemessenen Frist beseitigt, ist der Fried-
hofsträger berechtigt, die Grabmale, andere Anlagen 
oder Teile davon auf Kosten der nutzungsberechtig-
ten Personen zu entfernen. Sind nutzungsberechtigte 
Personen nicht bekannt oder ohne besonderen Auf-
wand nicht zu ermitteln, genügen als Aufforderung 
eine öffentliche Bekanntmachung und ein Hinweis-
schild auf den Grabstätten, das für die Dauer von ei-
nem Monat aufgestellt wird. 

VI. Anlage und Pflege der Grabstätten

§ 20
Allgemeines

(1)  Die Grabstätten müssen binnen sechs Monaten nach 
der Belegung oder nach dem Erwerb des Nutzungs-
rechts angelegt sein. Sie dürfen nur mit Gewächsen 
bepflanzt werden, durch die benachbarte Grabstätten 
und öffentliche Anlagen nicht beeinträchtigt wer-
den. Das Pflanzen von Bäumen und Solitärgehölzen 
ist auf den Grabstätten nicht gestattet. Gehölze dür-
fen die Begrenzung der Grabstätte nicht überwach-
sen und eine Höhe von 2,00 m nicht überschreiten. 
Grababdeckungen aus Naturstein oder sonstigen 
wasser- und luftundurchlässigen Materialen sind bis 
zu einem Umfang von 75 v.H. der Gesamtfläche der 
Grabstätte zulässig. Grababdeckungen aus Beton, 
Terrazzo und Teerpappe sind grundsätzlich nicht zu-
lässig.

(2)  Zur gärtnerischen Anlage und Pflege sind die jeweili-
gen nutzungsberechtigten Personen verpflichtet. Die 
Verpflichtung zur Pflege besteht bis zum Ablauf des 
Nutzungsrechtes.

(3)  Die Friedhofsverwaltung ist befugt, stark wuchernde, 
absterbende oder Bestattungen behindernde Hecken 
und Sträucher zu beschneiden oder zu beseitigen. 
Verwelkte Blumen, Kränze usw. sind von den Grab-
stätten zu entfernen und an den dafür vorgesehenen 
Plätzen abzulegen.

(4)  Die Unterhaltung und Veränderung der gärtneri-
schen Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegt al-
lein der Friedhofsverwaltung.

(5)  Der Friedhofsträger ist nicht verpflichtet, zur Verhü-
tung von Schäden, die durch fremde Personen und 
Tiere hervorgerufen werden, Vorkehrungen zu tref-
fen.

§ 21 
Grabpflege, Grabschmuck

(1)  Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Wild-
krautbekämpfungsmitteln sowie von biologisch 
nicht abbaubaren Reinigungsmitteln zur Grabpflege 
und Reinigung von Grabmalen und anderen Anlagen 
ist nicht gestattet.

(2)  Es dürfen zum Schutz gegen Unkraut, z.B. bei Kies-
belegungen, keine Vliese, Schutzfolien oder sonsti-
ge Materialen verwendet werden, die geeignet sind, 
nachhaltig die physikalische, chemische oder biologi-
sche Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwas-
sers zu verändern oder die die Verwesung der Leiche 
nicht innerhalb der festgesetzten Ruhezeit ermögli-
chen.

(3)  Kunststoffe dürfen in sämtlichen Produkten der 
Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, Trauerge-
binden, Trauergestecken, in Grabschmuck und bei 
Grabeinfassungen sowie bei Pflanzenanzuchtbehäl-
tern, die an der Pflanze verbleiben, nicht verwendet 
werden. Ausgenommen sind Grabvasen und Markie-
rungszeichen.

(4)  Die Verwendung von Blechdosen, Gläsern, Flaschen 
o. ä. für die Aufnahme von Schnittblumen ist nicht 
gestattet.

§ 22 
Vernachlässigung

(1)  Wird eine Grabstätte nicht vorschriftsmäßig herge-
richtet oder gepflegt, hat die nutzungsberechtigte 
Person nach schriftlicher Aufforderung der Fried-
hofsverwaltung die Grabstätte innerhalb einer ange-
messenen Frist in Ordnung zu bringen. Kommt sie 
der Verpflichtung nicht nach, kann die Friedhofsver-
waltung die Grabstätte auf Kosten der nutzungsbe-
rechtigten Person in Ordnung bringen oder bringen 
lassen. Ist die nutzungsberechtigte Person der Ver-
pflichtung aus Satz 1 nicht nachgekommen, kann die 
Friedhofsverwaltung auch das Nutzungsrecht ohne 
Entschädigung entziehen, soweit sie die nutzungsbe-
rechtigte Person schriftlich unter Fristsetzung hierauf 
hingewiesen hat. In dem Entziehungsbescheid wird 
die nutzungsberechtigte Person aufgefordert, das 
Grabmal und die anderen Anlagen innerhalb von 
drei Monaten nach Unanfechtbarkeit des Bescheides 
zu entfernen. 

(2)  Ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt 
oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, 
wird durch eine öffentliche Bekanntmachung auf die 
Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege hinge-
wiesen. Außerdem wird die unbekannte nutzungs-
berechtigte Person durch ein Hinweisschild auf der 
Grabstätte aufgefordert, sich mit der Friedhofsver-
waltung in Verbindung zu setzen. Bleibt die Auffor-
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derung oder der Hinweis drei Monate unbeachtet, 
kann die Friedhofsverwaltung

 a) die Grabstätte abräumen, einebnen und einsäen 
und

 b) Grabmale und andere Anlagen beseitigen lassen.
(3)  Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 

Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforderung nicht 
befolgt oder ist die nutzungsberechtigte Person nicht 
bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu 
ermitteln, kann die Friedhofsverwaltung den Grab-
schmuck auf Kosten der nutzungsberechtigten Per-
son entfernen oder entfernen lassen.

VII. Grabmale und andere Anlagen

§ 23 
Errichtung und Änderung von Grabmalen

(1)  Die Errichtung und jede Änderung von Grabmalen 
und anderen Anlagen sind der Friedhofsverwaltung 
anzuzeigen mit der Erklärung, dass das Vorhaben der 
gültigen Friedhofsordnung und den Vorgaben des 
technischen Regelwerks entspricht. 

(2)   Der Anzeige ist der Grabmalentwurf in einem geeig-
neten Maßstab beizufügen. In den Anzeigeunterla-
gen sollen alle wesentlichen Teile erkennbar, die Dar-
stellung der Befestigungsmittel mit Bemaßung und 
Materialangaben sowie die Gründungstechnik mit 
Maßangaben und Materialbenennung in den Anzei-
geunterlagen eingetragen sein.

(3)  Mit dem Vorhaben darf drei Monate nach Vorlage 
der vollständigen Anzeige begonnen werden, wenn 
seitens der Friedhofsverwaltung in dieser Zeit keine 
Bedenken wegen eines Verstoßes gegen die Fried-
hofsordnung oder das technische Regelwerk geltend 
gemacht werden. Vor Ablauf von drei Monaten darf 
begonnen werden, wenn die Friedhofsverwaltung 
schriftlich die Übereinstimmung mit der geltenden 
Friedhofsordnung und die Vollständigkeit der An-
zeige der sicherheitsrelevanten Daten bestätigt.

(4)  Das Vorhaben ist erneut anzuzeigen, wenn das Grab-
mal oder die sonstige bauliche Anlage nicht binnen 
eines Jahres nach Einreichen der Anzeige errichtet 
oder geändert worden ist.

(5)  Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen 
müssen verkehrssicher sein. Sie sind entsprechend 
ihrer Größe nach den allgemeinen Regeln der Bau-
kunst zu fundamentieren und so zu befestigen, dass 
sie dauernd standsicher sind und auch beim Öffnen 
benachbarter Gräber nicht umstürzen. Maßgebendes 
Regelwerk zur Auslegung der Regeln der Baukunst ist 
ausschließlich die aktuelle Fassung der Richtlinie des 
Bundesinnungsverbandes des Deutschen Steinmetz-, 
Stein- und Holzbildhauerhandwerks (BIV). Die BIV-
Richtlinie gilt für die Planung, Erstellung, Ausfüh-
rung und jährliche Prüfung der Grabmalanlagen.

(6)  Fachlich geeignet i.S.v. § 6 Absatz 2 sind Dienstleis-
tungserbringer, die aufgrund ihrer Ausbildung in der 
Lage sind, unter Beachtung der örtlichen Gegeben-
heiten des Friedhofes die angemessene Gründungsart 
zu wählen und nach der BIV-Richtlinie die erforder-
lichen Fundamentabmessungen zu berechnen. Die 
Dienstleistungserbringer müssen in der Lage sein, für 
die Befestigung der Grabmalteile das richtige Befes-
tigungsmittel auszuwählen, zu dimensionieren und 
zu montieren. Ferner müssen sie die Standsicherheit 
von Grabmalanlagen beurteilen können und fähig 
sein, mit Hilfe von Messgeräten die Standsicherheit 
zu kontrollieren und zu dokumentieren.

(7)  Entspricht die Ausführung eines errichteten oder 
veränderten Grabmals und anderer Anlagen nicht 

den Anzeigeunterlagen und den Vorgaben der Fried-
hofsordnung, setzt die Friedhofsverwaltung der nut-
zungsberechtigten Person eine angemessene Frist 
zur Beseitigung oder Abänderung des Grabmals und 
anderer Anlagen. Nach ergebnislosem Ablauf der 
Frist kann die Friedhofsverwaltung die Abänderung 
oder Beseitigung auf Kosten der nutzungsberechtig-
ten Person veranlassen. Bei nicht ordnungsmäßiger 
Gründung und Befestigung des Grabmals und ande-
rer Anlagen gilt § 19 Absatz 4.

 § 24 
Mausoleen und gemauerte Grüfte

(1)  Soweit auf dem Friedhof Mausoleen oder gemauerte 
Grüfte bestehen, können sie im Rahmen der beste-
henden Nutzungsrechte genutzt werden. Neubauten 
sind nicht möglich. Im Übrigen gelten § 19 Absätze 3 
und 4 entsprechend.

(2)  Die Verleihung neuer Nutzungsrechte an vorhan-
denen Mausoleen oder gemauerten Grüften ist nur 
möglich, wenn sich die nutzungsberechtigten Perso-
nen in schriftlichen Verträgen gegenüber der Fried-
hofsverwaltung verpflichten, alle mit der Instandset-
zung und Unterhaltung der Mausoleen und Grüfte 
verbundenen Kosten und die Verkehrssicherungs-
pflicht zu übernehmen. Nach Beendigung des Nut-
zungsrechts sind die Mausoleen oder gemauerten 
Grüfte von den nutzungsberechtigten Personen voll-
ständig zu entfernen.

§ 25 
Entfernung

(1)  Grabmale und andere Anlagen dürfen vor Ablauf des 
Nutzungsrechts nur mit vorheriger Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung entfernt werden.

(2)  Nach Ablauf der Nutzungszeit und nach Bekanntma-
chung über das Abräumen der Grabstätten veranlasst 
die Friedhofsverwaltung auf Kosten der Nutzungsbe-
rechtigten die Entfernung von Grabmalen und ande-
ren Anlagen einschließlich der Fundamente. Inner-
halb von drei Monaten nach der Bekanntmachung 
über das Abräumen und bei Wahlgräbern auch 
innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Nut-
zungszeit können die nutzungsberechtigten Perso-
nen Grabmale und andere Anlagen selbst entfernen, 
soweit es sich nicht um Grabmale nach § 26 handelt. 
Die Friedhofsverwaltung hat keinen Ersatz für Grab-
male und andere Anlagen zu leisten. Sie ist auch nicht 
zur Aufbewahrung abgeräumter Grabmale und an-
derer Anlagen verpflichtet.

§ 26 
 Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale

Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale werden 
nach Möglichkeit von der Friedhofsverwaltung erhalten.

VIII. Leichenräume und Trauerfeiern

§ 27 
Benutzung der Kirchen in Müllingen und Wirringen

(1)  Für verstorbene Mitglieder der Kirchengemeinde 
und für verstorbene Personen, die zum Zeitpunkt 
ihres Todes Mitglieder einer der Arbeitsgemeinschaft 
christlicher Kirchen in Deutschland e. V. angehören-
den Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften waren 
steht für die Trauerfeier die jeweilige Kirche zur Ver-
fügung.
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(3)  Die Trauerfeier muss der Würde des Ortes entspre-
chen.

(4)  Die Aufbahrung des Sarges kann versagt werden, 
wenn die verstorbene Person zum Zeitpunkt des 
Todes an einer nach dem Infektionsschutzgesetz 
meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei ihr der 
Verdacht einer solchen Krankheit zu dem genannten 
Zeitpunkt bestanden hat oder wenn Bedenken wegen 
des Zustandes der Leiche bestehen.

IX. Haftung und Gebühren

§ 28 
Haftung

Nutzungsberechtigte Personen haften für alle Schäden, 
die durch von ihnen oder in ihrem Auftrag errichtete 
Grabmale, und andere Anlagen entstehen. 

§ 29 
Gebühren

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtun-
gen sind Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofs-
gebührenordnung zu entrichten.

X. Schlussvorschriften

§ 30 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Ordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen 
Genehmigung am Tage nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

(2)  Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsordnung treten die 
bisherigen Friedhofsordnungen für die Friedhöfe in 
Müllingen und Wirringen nebst Änderungen außer 
Kraft.

Müllingen, den 03.12.2019 

Ev.-luth. Kirchengemeinde
Zwölf-Apostel Sarstedt-Land in Algermissen

Der Kirchenvorstand

Frederic Lohmann                L.S.           Annegret Austen 
Vorsitzende(r)                                     Kirchenvorsteher(in)

Die vorstehende Friedhofsordnung wird hiermit gemäß § 
66 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5, Abs. 2 und 5 der Kirchengemeinde-
ordnung kirchenaufsichtlich genehmigt.

Hildesheim, den 30.12.2019

Ev.-luth. Kirchenkreis Hildesheim-Sarstedt
Der Kirchenkreisvorstand

Im Auftrag
L.S.  Cordula Stepper 

Bevollmächtigte/r

 Friedhofsgebührenordnung (FGO)

 für die im Gebiet der Stadt Sehnde gelegenen Fried-
höfen in den Ortschaften Müllingen und Wirrin-
gen der Ev.-luth. Kirchengemeinde Zwölf-Apostel 
Sarstedt-Land in Algermissen

Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung 
kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 
13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) und   § 29 
der Friedhofsordnung hat der Kirchenvorstand der Ev.-
luth. Kirchengemeinde Zwölf-Apostel Sarstedt-Land in 
Algermissen für die Friedhöfe in Müllingen und Wirrin-
gen am 03.12.2019 folgende Friedhofsgebührenordnung 
beschlossen:

§ 1
Allgemeines

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtun-
gen sowie für sonstige in § 6 aufgeführte Leistungen der 
Friedhofsverwaltung werden Gebühren nach dieser Ge-
bührenordnung erhoben.

§ 2
Gebührenschuldner

(1)  Gebührenschuldner der Benutzungsgebühr ist
 1. wer die Bestattung oder sonstige gebührenpflich-

tige Leistung nach dieser Ordnung beantragt oder 
durch ihm zurechenbares Verhalten ausgelöst hat,

 2. wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erwor-
ben oder verlängert hat,

 3. wer die Gebührenschuld gegenüber der Fried-
hofsverwaltung durch schriftliche Erklärung über-
nommen hat oder wer für die Gebührenschuld 
eines anderen kraft Gesetzes haftet.

(2)  Gebührenschuldner der Verwaltungsgebühr ist
 1. wer die Verwaltungshandlung veranlasst oder in 

wessen Interesse sie vorgenommen wird,
 2. wer die Gebührenschuld gegenüber der Fried-

hofsverwaltung durch schriftliche Erklärung über-
nommen hat oder wer für die Gebührenschuld 
eines anderen kraft Gesetzes haftet.

(3)  Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 3
Entstehen der Gebührenschuld

(1)  Bei Grabnutzungsgebühren entsteht die Gebühren-
schuld bereits mit der Begründung des Nutzungs-
rechtes für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstät-
te oder bereits mit der Verlängerung des Nutzungs-
rechtes für den Zeitraum der gesamten Verlängerung 
der Grabstätte.

(2)  Bei sonstigen Benutzungsgebühren entsteht die Ge-
bührenschuld mit der Inanspruchnahme der jeweili-
gen gebührenpflichtigen Leistung.

(3)  Bei Verwaltungsgebühren entsteht die Gebühren-
schuld mit der Vornahme der Verwaltungshandlung.

§ 4
Festsetzung und Fälligkeit

(1) Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch schrift-
lichen Bescheid. Die Gebühren sind innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides 
fällig.

(2)  Die Friedhofsverwaltung kann die Benutzung des 
Friedhofes untersagen und Leistungen verweigern, 
sofern ausstehende Gebühren nicht entrichtet wor-
den sind oder eine entsprechende Sicherheit nicht 
geleistet ist.

(3)  Rückständige Gebühren werden im Verwaltungs-
zwangsverfahren eingezogen.
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§ 5
Säumniszuschläge, Kosten, Einziehung 

rückständiger Gebühren

(1)  Werden Gebühren nicht bis zum Ablauf des Fällig-
keitstages entrichtet, so ist für jeden angefangenen 
Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 % 
des abgerundeten rückständigen Gebührenbetrages 
zu entrichten; abzurunden ist auf den nächsten durch 
50 Euro teilbaren Betrag.

(2)  Für schriftliche Mahnungen sind die entstandenen 
Portokosten durch den Gebührenschuldner oder die 
Gebührenschuldnerin zu erstatten.

(3) Rückständige Gebühren, Säumniszuschläge sowie 
Kosten nach Absatz 2 werden im Verwaltungs-
zwangsverfahren eingezogen. Die Kosten der Voll-
streckung hat der Vollstreckungsschuldner oder die 
Vollstreckungsschuldnerin zu tragen.

§ 6
Gebührentarif

I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an 
Grabstätten:

1. Reihengrabstätte
 a) Für Personen über 5 Jahre - für 25 Jahre:  685,00 €
 b) Für Kinder bis zu 5 Jahren - für 25 Jahre:       490,00 €
2. Rasenreihengrabstätte
      Für 25 Jahre:           1.390,00 €
3. Wahlgrabstätte
 Für 25 Jahre - je Grabstelle-:    875,00 €
4. Rasenwahlgrabstätte mit 2 Grabstellen 
 für 25 Jahre    2.775,00 €
5. Urnenreihengrabstätte (nur Friedhof Müllingen)
      Für 25 Jahre:        530,00 €
6. Urnenwahlgrabstätte (nur Friedhof Müllingen)
 Für 25 Jahre - je Grabstelle-:        625,00 €
7. Zusätzliche Bestattung einer Urne in einer bereits be-

legten Wahl- oder Urnenwahlgrabstätte gemäß § 11 
Absatz 5 der Friedhofsordnung:

 Bei einer Beisetzung in einer Wahlgrabstelle eine Ge-
bühr gemäß Nr. 8 für alle Grabstellen zur Anpassung 
an die neue Ruhezeit. 

8. Für jedes Jahr des Wiedererwerbs oder der Verlänge-
rung von Nutzungsrechten gem. § 13 Absatz 2 FO ist 
1/25 der Gebühr nach Nummer 3 oder 6 je Grabstelle 
bzw. 1/25 der Gebühr nach Nr. 4 für die Grabstätte 
zu entrichten.

Wiedererwerbe und Verlängerungen von Nutzungsrech-
ten sind nur in vollen Kalenderjahren möglich.
Die Gebühr für den Erwerb, Wiedererwerb und die Ver-
längerung des Nutzungsrechtes wird für die gesamte Nut-
zungszeit im Voraus erhoben.

II. Verwaltungsgebühren:

1. Bearbeitung eines Sterbefalles von 
 der Anmeldung bis zur Trauerfeier   40,00 €
2.  Prüfung der Anzeige zur Aufstellung 
 oder Änderung eines Grabmals  35,00 €
3. Laufende Überprüfung der Standsicherheit von ste-

henden Grabmalen
 a) für 25 Jahre - je Grabmal -:  62,50 €
 b) bei Verlängerung von Nutzungsrechten
      - je Jahr und Grabmal -:    2,50 €
3. Rasenpflegegebühr:
 Sofern sich der Friedhofsträger aufgrund eines bewil-

ligten Antrags auf vorzeitige Einebnung bereiterklärt, 

die Rasenpflege der eingeebneten Grabstätte zu über-
nehmen, wird bei der Bewilligung des Antrags eine 
Pflegegebühr für die Restlaufzeit der Grabstätte im 
Voraus erhoben.

 Die Pflegegebühr beträgt pro Jahr Restlaufzeit - je 
Grabstelle -:               32,00 €

IV. Gebühr für die Benutzung der Leichenkammer und 
der Kirchen:

Gebühr für die Benutzung der Kirchen in Müllingen und 
Wirringen
je Trauerfeier:       145,00 €                                     

§ 7

Leistungen, für die kein Gebührentarif vorgesehen ist, 
werden von der Friedhofsverwaltung nach dem jeweiligen 
Aufwand berechnet. Dies gilt insbesondere für die Eineb-
nung von Grabstätten.

§ 8
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer 
kirchenaufsichtlichen Genehmigung am Tage nach 
der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

(2)  Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenordnung 
treten die bisherigen Friedhofsgebührenordnungen 
für die Friedhöfe in Mülligen und Wirringen nebst 
Änderungen außer Kraft.

Mällingen, den 03.12.2019

Ev.-luth. Kirchengemeinde
Zwölf-Apostel Sarstedt-Land in Algermissen

Der Kirchenvorstand

  Frederic Lohmann             L.S.              Annegret Austen      
     Vorsitzende(r)                                 Kirchenvorsteher(in)

Die vorstehende Friedhofsgebührenordnung wird hiermit 
gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5, Abs. 2 und 5 der Kirchen-
gemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt.

Hildesheim, den 30.12.2019

Ev.-luth. Kirchenkreis Hildesheim-Sarstedt
Der Kirchenkreisvorstand

Im Auftrag
L.S.  Cordula Stepper 
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